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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/2660 DER KOMMISSION 

vom 28. November 2023

zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der Kommission (2) wurde die Genehmigung für den Wirkstoff 
Glyphosat bis zum 15. Dezember 2022 erneuert und dies in Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 der Kommission (3) aufgenommen.

(2) Am 13. Dezember 2019 stellte der Antragsteller (die „Glyphosate Renewal Group“) bei der Bewertungsgruppe 
Glyphosat (Assessment Group on Glyphosate, im Folgenden „AGG“), bestehend aus Frankreich, Ungarn, den 
Niederlanden und Schweden, die gemeinsam als Bericht erstattende Mitgliedstaaten benannt wurden (4), gemäß 
Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (5) innerhalb der in dem genannten 
Artikel festgesetzten Frist einen Antrag auf Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat.

(3) Der Antragsteller hat die ergänzenden Dossiers gemäß Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 
der AGG, der Kommission und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) 
vorgelegt. Der Antrag wurde von der AGG für zulässig befunden.

(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1.
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2017/2324 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Erneuerung der Genehmigung des 

Wirkstoffs Glyphosat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 333 vom 15.12.2017, S. 10).

(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1).

(4) Durchführungsverordnung (EU) 2019/724 der Kommission vom 10. Mai 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 686/2012 hinsichtlich der Benennung von berichterstattenden und mitberichterstattenden Mitgliedstaaten für die Wirkstoffe 
Glyphosat, Lambda-Cyhalothrin, Imazamox und Pendimethalin sowie zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 844/2012 hinsichtlich einer möglichen gemeinsamen Übernahme der Rolle des berichterstattenden Mitgliedstaats durch eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten (ABl. L 124 vom 13.5.2019, S. 32).

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen 
Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 19.9.2012, S. 26), die gemäß Artikel 17 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1740 der Kommission vom 20. November 2020 zur Festlegung der notwendigen 
Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (ABl. L 392 vom 23.11.2020, 
S. 20) für das Verfahren zur Erneuerung der Genehmigung dieses Wirkstoffs weiterhin gilt.
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(4) Am 15. Juni 2021 übermittelte die AGG ihre Bewertungen des Wirkstoffs Glyphosat in Form eines Entwurfs eines 
Bewertungsberichts im Hinblick auf die Erneuerung an die Behörde und in Form eines Berichts mit einem Vorschlag 
für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (6) an die Europäische Chemikalienagentur (im Folgenden „Agentur“). In 
ihrem Entwurf eines Bewertungsberichts im Hinblick auf die Erneuerung schlug die AGG vor, die Genehmigung für 
Glyphosat auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Risikobewertung zu erneuern.

(5) Die Behörde hat die ergänzende Kurzfassung des Dossiers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie hat außerdem 
den Entwurf des Bewertungsberichts im Hinblick auf die Erneuerung an den Antragsteller und die Mitgliedstaaten 
zur Stellungnahme weitergeleitet und eine öffentliche Konsultation dazu auf den Weg gebracht. Die Behörde hat die 
eingegangenen Beiträge an die Kommission weitergeleitet.

(6) Die AGG hat in Zusammenarbeit mit der Behörde alle eingegangenen Beiträge zu dem Entwurf eines Bewertungs
berichts im Hinblick auf die Erneuerung und die Stellungnahmen des Antragstellers zu diesen geprüft. Gemäß 
Artikel 13 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 forderte die Behörde beim Antragsteller 
zusätzliche Informationen an.

(7) Angesichts des Umfangs der im Rahmen der öffentlichen Konsultation eingegangenen neuen Informationen, der im 
Anschluss an die Bewertung der eingegangenen Beiträge für die AGG anfallenden Arbeiten und der Notwendigkeit, 
die von der Behörde beim Antragsteller angeforderten zusätzlichen Informationen zu beurteilen, erklärte die AGG, 
dass mehr Zeit benötigt werde, um einen aktualisierten Entwurf des Bewertungsberichts im Hinblick auf die 
Erneuerung zu erstellen. Dementsprechend teilten die Behörde und die Agentur am 10. Mai 2022 mit, dass sich die 
Annahme der Schlussfolgerung der Behörde bis Juli 2023 verzögern werde.

(8) Am 30. Mai 2022 nahm der Ausschuss für Risikobeurteilung der Agentur seine Stellungnahme zur harmonisierten 
Einstufung und Kennzeichnung von Glyphosat (7) an, in der er zu dem Schluss gelangte, dass die geltende, mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegte Einstufung von Glyphosat beibehalten werden sollte. Des Weiteren 
bestätigte der Ausschuss, dass Glyphosat auf Grundlage der neuesten verfügbaren wissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung der in der genannten Verordnung festgelegten Kriterien die 
Kriterien für eine Einstufung als karzinogen, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch nicht erfüllt.

(9) Da sich die Bewertung von Glyphosat aus Gründen verzögerte, die der Antragsteller nicht zu verantworten hatte, 
war die Kommission verpflichtet, gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 die Laufzeit der 
Genehmigung für Glyphosat um ein Jahr, d. h. bis zum 15. Dezember 2023, zu verlängern (8).

(10) Am 6. Juli 2023 übermittelte die Behörde der Kommission die Schlussfolgerung ihrer wissenschaftlichen 
Risikobewertung dazu, ob angenommen werden kann, dass der Wirkstoff Glyphosat die Genehmigungskriterien 
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt (9).

(11) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zur Schlussfolgerung der Behörde und gemäß Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 zu dem Entwurf eines Berichts im Hinblick auf die 
Erneuerung Stellung zu nehmen. Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend 
geprüft und berücksichtigt.

(12) Die Kommission legte dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 13. Juli 2023
den Entwurf eines Berichts im Hinblick auf die Erneuerung der Genehmigung für Glyphosat und am 22. September 
2023 einen Entwurf der vorliegenden Verordnung vor.

(6) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1).

(7) Europäische Chemikalienagentur (2022). Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and 
labelling of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (EG-Nummer: 213-997-4; CAS-Nummer: 1071-83-6) (https://echa. 
europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e185e41a77).

(8) Durchführungsverordnung (EU) 2022/2364 der Kommission vom 2. Dezember 2022 zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat (ABl. L 312 vom 
5.12.2022, S. 99).

(9) Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), (2023). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
glyphosate. EFSA Journal, 21(7), 1-52. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8164
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(13) In Bezug auf einen oder mehrere repräsentative Verwendungszwecke mindestens eines Pflanzenschutzmittels mit 
dem Wirkstoff Glyphosat wurde festgestellt, dass die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 erfüllt sind. Es ist daher angezeigt, die Genehmigung für Glyphosat zu erneuern.

(14) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verbindung mit deren Artikel 6 und angesichts 
des derzeitigen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands sowie der Ergebnisse der Risikobewertung sind 
jedoch bestimmte Bedingungen und Einschränkungen, einschließlich der Vorlage bestätigender Informationen, 
vorzusehen.

(15) Angezeigt ist insbesondere die Festlegung von Höchstgrenzen für bestimmte toxikologisch relevante 
Verunreinigungen, die im gewerbsmäßig hergestellten technischen Material vorhanden sein könnten, um 
sicherzustellen, dass der in Pflanzenschutzmitteln verwendete Wirkstoff Glyphosat keine schädlichen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat.

(16) Auf Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung ist es außerdem notwendig, die Mitgliedstaaten aufzufordern, bei 
der Durchführung von Bewertungen im Hinblick auf die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat 
enthalten, bestimmten technischen Aspekten besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(17) Damit gewährleistet ist, dass Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthalten, weder schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier noch unannehmbare Auswirkungen auf die Umwelt haben, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, besonders darauf zu achten, dass zu den darin enthaltenen Beistoffen 
ausreichende Daten zur Verfügung gestellt werden, wobei insbesondere den in der Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/574 der Kommission (10) festgelegten Kriterien für die Ermittlung unzulässiger Beistoffe Rechnung zu 
tragen ist.

(18) Einige Kulturen können auf Feldern angebaut werden, auf denen in der vorherigen Vegetationsperiode Glyphosat 
eingesetzt wurde. Da die Behörde die Bewertung des Risikos für die Verbraucher durch in diesen Kulturen 
möglicherweise vorhandene Rückstände auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschließen konnte, sollten die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bei der Durchführung von Risikobewertungen im Hinblick auf die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, der Bewertung der Verbraucherexposition bei Folgekulturen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(19) Bezüglich des Risikos eines direkten Eintrags von Glyphosat und seiner Metaboliten ins Grundwasser bestehen keine 
Bedenken. Allerdings wurde im Rahmen der Peer-Review festgestellt, dass das Grundwasser durch die 
Uferfiltration und/oder die Konnektivität von Oberflächenwasserkörpern zu den Grundwasserleitern exponiert sein 
kann; hierzu lagen keine Informationen vor. Des Weiteren ist es möglich, dass bestimmte nichtlandwirtschaftliche 
Verwendungen von Glyphosat auf versiegelten Flächen und sehr durchlässigen Flächen das Risiko eines Eintrags ins 
Grundwasser und in Oberflächengewässer erhöhen. Daher sollten die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bei der 
Durchführung von Bewertungen im Hinblick auf die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat 
enthalten, dem Schutz des Grundwassers in gefährdeten Gebieten, einschließlich sehr durchlässiger Flächen, und 
generell dem Schutz von Oberflächengewässern, vor allem im Fall ihrer Nutzung zur Trinkwassergewinnung, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, wobei speziell Anwendungen auf versiegelten Flächen zu berücksichtigen 
sind.

(20) Für einige im Rahmen des Erneuerungsverfahrens bewertete Verwendungen von Glyphosat ergab sich ein hohes 
Risiko für kleine pflanzenfressende Säugetiere bei Durchführung einer konservativen Bewertung (Tier 1) unter 
Vernachlässigung verfeinerter Parameter für die Exposition, da keine geeigneten verlässlichen höherstufigen Daten 
vorlagen. Daher sollten die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bei der Durchführung von Risikobewertungen im 
Hinblick auf die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, der Bewertung des Risikos für 
kleine pflanzenfressende Säugetiere, vor allem bei Verwendungen, bei denen die Behörde ein solches Risiko 
festgestellt hat, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und gegebenenfalls geeignete Minderungsmaßnahmen 
vorzusehen, wie zum Beispiel die Begrenzung der Zeitpunkte der Anwendung, der Anzahl der Anwendungen oder 
der maximalen Dosisrate. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung wird es auch als angezeigt 
erachtet, maximale Anwendungsraten festzulegen, die normalerweise gelten sollten, es sei denn, eine für eine 
bestimmte Verwendung eines Pflanzenschutzmittels durchgeführte Risikobewertung hat ergeben, dass eine höhere 
Rate keine unannehmbaren Auswirkungen auf kleine pflanzenfressende Säugetiere hat.

(10) Durchführungsverordnung (EU) 2023/574 der Kommission vom 13. März 2023 mit ausführlichen Vorschriften für die Ermittlung 
unzulässiger Beistoffe in Pflanzenschutzmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 75 vom 14.3.2023, S. 7).
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(21) Die Behörde hat bei der Prüfung einer möglichen Exposition durch Sprühnebelabdrift keine unannehmbaren Risiken 
für nicht zur Zielgruppe gehörende Landpflanzen festgestellt, wenn bestimmte Minderungsmaßnahmen angewandt 
werden. Nicht zur Zielgruppe gehörende Wasserpflanzen können gegenüber einer solchen Abdrift ebenfalls 
exponiert sein. Um unannehmbare Auswirkungen auf nicht zur Zielgruppe gehörende Land- und Wasserpflanzen 
zu verhindern, sollten die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bei der Durchführung von Bewertungen im Hinblick 
auf die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, eine mögliche Kontaktexposition durch 
Sprühnebelabdrift zu berücksichtigen und geeignete Minderungsmaßnahmen vorzusehen.

(22) Während bei der Bewertung im Hinblick auf die Erneuerung der Genehmigung für Glyphosat keine direkten Folgen 
für die Biodiversität festgestellt wurden, konnten indirekte Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Daher 
sollten die Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Bewertungen im Hinblick auf die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, möglichen indirekten Auswirkungen auf die Biodiversität durch 
trophische Interaktionen infolge der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Hierbei sollten sie die spezifischen Agrarumweltbedingungen berücksichtigen und 
gegebenenfalls Risikominderungsmaßnahmen und/oder Bedingungen und Einschränkungen für die Verwendung 
vorsehen.

(23) Mangels auf EU-Ebene vereinbarter Methoden und Leitlinien, die noch entwickelt werden müssen, können die 
Mitgliedstaaten Methoden anwenden, die ihnen zur Feststellung möglicher indirekter Auswirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, geeignet erscheinen und ihren spezifischen Agrarumweltbe
dingungen Rechnung tragen. Stellen die Mitgliedstaaten hierbei mögliche indirekte Auswirkungen auf die 
Biodiversität fest und stehen praktische alternative Bekämpfungs- oder Verhütungsmethoden mit geringeren 
Auswirkungen auf die Biodiversität zur Verfügung, so sollten die Mitgliedstaaten spezifische Bedingungen oder 
Einschränkungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, festlegen, wobei 
insbesondere zu berücksichtigen ist, ob praktische alternative Bekämpfungs- oder Verhütungsmethoden mit 
geringeren Auswirkungen auf die Biodiversität zur Verfügung stehen.

(24) Da derzeit keine auf EU-Ebene vereinbarten Methoden oder Leitlinien zur Bewertung indirekter Auswirkungen auf 
die Biodiversität zur Verfügung stehen, sollte der Antragsteller bestätigende Informationen zu möglichen indirekten 
Auswirkungen auf die Biodiversität durch trophische Interaktionen vorlegen, sobald geeignete Methoden und 
Leitlinien verfügbar sind.

(25) Darüber hinaus könnten auch sonstige Unionsvorschriften zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität in 
Ökosystemen, einschließlich Agrarökosystemen, für die Prüfung, wie etwaige Auswirkungen von Glyphosat auf die 
Biodiversität verringert werden können, relevant sein. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten gemäß der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (11) in Verbindung mit Artikel 55 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 verpflichtet, die Entwicklung und Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes 
sowie alternativer Methoden oder Verfahren zu fördern, um ihre Abhängigkeit von der Verwendung von Pestiziden 
zu verringern.

(26) Verwendungen durch nicht berufsmäßige Anwender gehörten nicht zu den vom Antragsteller angegebenen 
repräsentativen Verwendungszwecken und wurden folglich nicht bewertet. Daher sollten die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, bei der Durchführung von Bewertungen im Hinblick auf deren Zulassung den Verwendungen 
durch nicht berufsmäßige Anwender besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(27) Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, für Anwendungen vor der Ernte könnte nicht 
immer im Einklang mit der Richtlinie 2009/128/EG in Verbindung mit Artikel 55 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 stehen. Daher sollten die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bei der Durchführung von 
Bewertungen im Hinblick auf deren Zulassung den Verwendungen vor der Ernte besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. Insbesondere die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, zur Austrocknung, um 
den Zeitpunkt der Ernte zu kontrollieren oder das Dreschen zu optimieren, wird als nicht konform mit Artikel 55 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erachtet und sollte daher nicht zugelassen werden.

(28) Da Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthalten, auch außerhalb der Landwirtschaft verwendet werden, sollten die 
Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2009/128/EG sicherstellen, dass die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
die Glyphosat enthalten, in sensiblen Bereichen, darunter öffentliche Parks und Gärten, Sport- und 
Erholungsanlagen, Schulhöfe und Kinderspielplätze, sowie in enger Nachbarschaft zu Gesundheitseinrichtungen auf 
ein Minimum begrenzt oder verboten wird.

(11) Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71).
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(29) Mit der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (12) sowie der Richtlinie 2009/128/EG 
wurden bestimmte Vorschriften zur Überwachung des Gewässerzustands und zur Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt. Da der Verhütung einer Kontamination der Umwelt, insbesondere der 
Oberflächengewässer, mit Glyphosat und/oder seinen Metaboliten große Bedeutung zukommt, können die 
Mitgliedstaaten bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, auch zusätzliche 
Überwachungsanforderungen festlegen.

(30) Glyphosat war seit 2012 Gegenstand zweier umfassender Bewertungen; bei beiden wurden keine Problembereiche 
ermittelt, die ergeben hätten, dass die Genehmigungskriterien der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht erfüllt 
sind. Es steht nicht zu erwarten, dass in absehbarer Zeit genügend neue Informationen vorliegen, die zu einem 
anderen Ergebnis führen könnten. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Forschung zu Glyphosat in den letzten 
Jahren intensiviert wurde, und neue Erkenntnisse über die Eigenschaften von Glyphosat, die für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt relevant sind, könnten gewonnen werden. Um diesen Überlegungen 
angemessen Rechnung zu tragen, sollte eine Erneuerung der Genehmigung von Glyphosat für die Dauer von 
10 Jahren vorgesehen werden. Zudem kann die Genehmigung des Wirkstoffs gemäß Artikel 21 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 jederzeit überprüft werden.

(31) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte entsprechend geändert werden.

(32) Da die geltende Genehmigung für Glyphosat am 15. Dezember 2023 ausläuft und um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte die vorliegende Verordnung so bald wie möglich in Kraft treten.

(33) Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel hat innerhalb der von seinem Vorsitz 
gesetzten Frist keine Stellungnahme abgegeben. Ein Durchführungsrechtsakt wurde als notwendig erachtet, und der 
Vorsitz hat dem Berufungsausschuss den Entwurf eines Durchführungsrechtsakts zur weiteren Erörterung 
übermittelt. Der Berufungsausschuss hat keine Stellungnahme abgegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff

Die Genehmigung für den in Anhang I dieser Verordnung beschriebenen Wirkstoff Glyphosat wird unter den im genannten 
Anhang aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen erneuert.

Artikel 2

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung 
geändert.

Artikel 3

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 16. Dezember 2023.

(12) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

ABl. L vom 29.11.2023 DE  
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28. November 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

ABl. L vom 29.11.2023 DE  
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ANHANG I 

Gebräuchliche 
Bezeichnung, 

Kennnummern
IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Datum der 

Genehmigung
Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen

Glyphosat

CAS-Nr. 1071-83-6

CIPAC-Nr. 284

N-(Phosphonomethyl)glycin ≥ 950 g/kg

Folgende Verunreinigungen sind 
toxikologisch bedenklich und 
dürfen die nachstehend 
genannten Werte im 
technischen Material nicht 
überschreiten:

— N-Nitroso-glyphosat (NNG): 
< 1 mg/kg

— Formaldehyd: < 1 g/kg
— Triethylamin: ≤ 2 g/kg
— Ameisensäure: ≤ 4 g/kg
— N,N-Bis(phosphonomethyl) 

glycin (Glyphosin): ≤ 3 g/kg

16. Dezember 2023 15. Dezember 2033 Nur Anwendungen als Herbizid dürfen zugelassen 
werden.

Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze 
gemäß Artikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des 
Berichts im Hinblick auf die Erneuerung der 
Genehmigung für Glyphosat und insbesondere 
dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen.

Bei dieser Gesamtbewertung achten die 
Mitgliedstaaten insbesondere auf Folgendes:

— die in glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln 
vorhandenen Beistoffe, unter besonderer Berück
sichtigung der Kriterien für die Ermittlung unzu
lässiger Beistoffe gemäß der Durchführungsver
ordnung (EU) 2023/574;

— die Bewertung der Exposition von Verbrauchern 
gegenüber möglichen Rückständen in im Wechsel 
angebauten Folgekulturen;

— den Schutz des Grundwassers in gefährdeten 
Gebieten und von Oberflächengewässern, vor 
allem im Fall ihrer Nutzung zur Trinkwasserge
winnung, unter besonderer Berücksichtigung von 
Anwendungen auf versiegelten Flächen;

— den Schutz kleiner pflanzenfressender Säugetiere. 
Die Mitgliedstaaten sehen gegebenenfalls Minder
ungsmaßnahmen vor, wie zum Beispiel die 
Begrenzung der Zeitpunkte der Anwendung, der 
Anzahl der Anwendungen oder der maximalen 
Dosisrate. Die nachstehenden maximalen Anwen
dungsraten dürfen nicht überschritten werden, es 
sei denn, die für die spezifischen Verwendungen, 
für die eine Zulassung beantragt wird, durchge
führte Risikobewertung hat ergeben, dass eine 
höhere Rate keine unannehmbaren Auswirkungen 
auf kleine pflanzenfressende Säugetiere hat:

A
Bl. L vom
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— bei Verwendung in der Landwirtschaft: 
1,44 kg Glyphosat je Hektar und Jahr;

— bei Verwendung zur Bekämpfung invasiver 
Arten auf landwirtschaftlichen und nichtland
wirtschaftlichen Flächen: 1,8 kg Glyphosat je 
Hektar und Jahr;

— bei Verwendung auf nichtlandwirtschaftlichen 
Flächen: 3,6 kg Glyphosat je Hektar und Jahr;

— den Schutz nicht zur Zielgruppe gehörender Land- 
und Wasserpflanzen vor einer Exposition durch 
Sprühnebelabdrift;

— indirekte Auswirkungen auf die Biodiversität 
durch trophische Interaktionen, sobald einschlä
gige Methoden und Leitlinien zur Feststellung sol
cher Auswirkungen auf Unionsebene vereinbart 
werden. Solange solche Methoden und Leitlinien 
fehlen, können die Mitgliedstaaten Methoden 
anwenden, die ihnen zur Feststellung möglicher 
indirekter Auswirkungen von Pflanzenschutzmit
teln, die Glyphosat enthalten, geeignet erscheinen 
und ihren spezifischen Agrarumweltbedingungen 
Rechnung tragen. Stellen die Mitgliedstaaten hier
bei mögliche indirekte Auswirkungen auf die Bio
diversität fest, so legen sie spezifische Bedingungen 
oder Einschränkungen für die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, 
fest, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, 
ob praktische alternative Bekämpfungs- oder Ver
hütungsmethoden mit geringeren Auswirkungen 
auf die Biodiversität zur Verfügung stehen;

— Verwendungen durch nicht berufsmäßige Anwen
der;

— die Konformität von Anwendungen vor der Ernte 
mit der Richtlinie 2009/128/EG in Verbindung 
mit Artikel 55 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009. Verwendungen zur Austrock
nung, um den Zeitpunkt der Ernte zu kontrollieren 
oder das Dreschen zu optimieren, dürfen nicht 
zugelassen werden.

A
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Die Anwendungsbedingungen müssen gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Risikobegrenzung, einschließlich 
entsprechender Kombinationen davon, umfassen. 
Insbesondere ist bei Sprühanwendungen durch 
berufsmäßige Anwender auf landwirtschaftlichen 
Flächen die Abdrift zu verringern. Zum Schutz nicht 
zur Zielgruppe gehörender Landpflanzen 
grundsätzlich erforderlich sind ein nicht besprühter 
Pufferstreifen innerhalb des Feldes mit einer Breite 
von mindestens 5 bis 10 m ab der Feldgrenze 
abhängig von der speziellen Verwendung sowie 
abdriftreduzierende Düsen, die die Sprühnebelabdrift 
um mindestens 75 % verringern, oder sonstige 
Risikominderungsmaßnahmen mit gleichwertiger 
Abdriftreduktion, es sei denn, eine für die spezifische 
Verwendung des Pflanzenschutzmittels durchgeführte 
Risikobewertung hat ergeben, dass solche 
Risikominderungsmaßnahmen nicht nötig sind oder 
eingeschränkt werden können, da keine 
unannehmbaren Risiken durch Sprühnebelabdrift 
bestehen.

Außerdem können die Mitgliedstaaten bei der 
Erteilung von Zulassungen 
Überwachungsanforderungen festlegen, um die 
Überwachung gemäß den Richtlinien 2000/60/EG 
und 2009/128/EG zu ergänzen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die 
Glyphosat enthalten, in den in Artikel 12 
Buchstabe a der Richtlinie 2009/128/EG 
aufgeführten bestimmten Gebieten minimiert oder 
verboten wird.
Der Antragsteller übermittelt der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und der Behörde innerhalb von drei 
Jahren ab dem Geltungsbeginn eines vom Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel gebilligten Leitfadens bestätigende 
Informationen zu den möglichen indirekten 
Auswirkungen auf die Biodiversität durch trophische 
Interaktionen.

(1) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind in dem Bericht im Hinblick auf die Erneuerung enthalten.

A
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ANHANG II 

In Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 erhält der Eintrag 118 zu Glyphosat folgende Fassung:

Nr.
Gebräuchliche 
Bezeichnung, 

Kennnummern
IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Datum der Genehmigung Befristung der 

Genehmigung Sonderbestimmungen

„118 Glyphosat

CAS-Nr. 1071-83-6

CIPAC-Nr. 284

N-(Phosphonomethyl) 
glycin

≥ 950 g/kg

Folgende Verunreinigungen sind 
toxikologisch bedenklich und 
dürfen die nachstehend genannten 
Werte im technischen Material nicht 
überschreiten:

— N-Nitroso-glyphosat (NNG): 
< 1 mg/kg

— Formaldehyd: < 1 g/kg
— Triethylamin: ≤ 2 g/kg
— Ameisensäure: ≤ 4 g/kg
— N,N-Bis(phosphonomethyl) 

glycin (Glyphosin): ≤ 3 g/kg

16. Dezember 2023 15. Dezember 2033 Nur Anwendungen als Herbizid dürfen 
zugelassen werden.

Bei der Anwendung der einheitlichen 
Grundsätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind die 
Schlussfolgerungen des Berichts im 
Hinblick auf die Erneuerung der 
Genehmigung für Glyphosat und 
insbesondere dessen Anlagen I und II zu 
berücksichtigen.

Bei dieser Gesamtbewertung achten die 
Mitgliedstaaten insbesondere auf Folgendes:

— die in glyphosathaltigen Pflanzenschutz
mitteln vorhandenen Beistoffe, unter 
besonderer Berücksichtigung der Krite
rien für die Ermittlung unzulässiger Bei
stoffe gemäß der Durchführungsverord
nung (EU) 2023/574 der 
Kommission (*);

— die Bewertung der Exposition von Ver
brauchern gegenüber möglichen Rück
ständen in im Wechsel angebauten Folge
kulturen;

— den Schutz des Grundwassers in gefähr
deten Gebieten und von Oberflächenge
wässern, vor allem im Fall ihrer Nutzung 
zur Trinkwassergewinnung, unter beson
derer Berücksichtigung von Anwendun
gen auf versiegelten Flächen;
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— den Schutz kleiner pflanzenfressender 
Säugetiere. Die Mitgliedstaaten sehen 
gegebenenfalls Minderungsmaßnahmen 
vor, wie zum Beispiel die Begrenzung 
der Zeitpunkte der Anwendung, der 
Anzahl der Anwendungen oder der 
maximalen Dosisrate. Die nachstehen
den maximalen Anwendungsraten dür
fen nicht überschritten werden, es sei 
denn, die für die spezifischen Verwen
dungen, für die eine Zulassung beantragt 
wird, durchgeführte Risikobewertung 
hat ergeben, dass eine höhere Rate keine 
unannehmbaren Auswirkungen auf 
kleine pflanzenfressende Säugetiere hat:

— bei Verwendung in der Landwirt
schaft: 1,44 kg Glyphosat je Hektar 
und Jahr;

— bei Verwendung zur Bekämpfung 
invasiver Arten auf landwirtschaftli
chen und nichtlandwirtschaftlichen 
Flächen: 1,8 kg Glyphosat je Hektar 
und Jahr;

— bei Verwendung auf nichtlandwirt
schaftlichen Flächen: 3,6 kg Glypho
sat je Hektar und Jahr;

— den Schutz nicht zur Zielgruppe gehör
ender Land- und Wasserpflanzen vor 
einer Exposition durch Sprühnebelab
drift;
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12/14 — indirekte Auswirkungen auf die Biodiver
sität durch trophische Interaktionen, 
sobald einschlägige Methoden und Leit
linien zur Feststellung solcher Auswir
kungen auf Unionsebene vereinbart wer
den. Solange solche Methoden und 
Leitlinien fehlen, können die Mitglied
staaten Methoden anwenden, die ihnen 
zur Feststellung möglicher indirekter 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmit
teln, die Glyphosat enthalten, geeignet 
erscheinen und ihren lokalen Agrarum
weltbedingungen Rechnung tragen. Stel
len die Mitgliedstaaten hierbei mögliche 
indirekte Auswirkungen auf die Biodiver
sität fest, so legen sie spezifische Bedin
gungen oder Einschränkungen für die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
die Glyphosat enthalten, fest, wobei ins
besondere zu berücksichtigen ist, ob 
praktische alternative Bekämpfungs- 
oder Verhütungsmethoden mit geringe
ren Auswirkungen auf die Biodiversität 
zur Verfügung stehen;

— Verwendungen durch nicht berufsmä
ßige Anwender;

— die Konformität von Anwendungen vor 
der Ernte mit der Richtlinie 
2009/128/EG in Verbindung mit Arti
kel 55 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009. Verwendungen zur Aus
trocknung, um den Zeitpunkt der Ernte 
zu kontrollieren oder das Dreschen zu 
optimieren, dürfen nicht zugelassen wer
den.
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Die Anwendungsbedingungen müssen 
gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Risikobegrenzung, einschließlich 
entsprechender Kombinationen davon, 
umfassen. Insbesondere ist bei 
Sprühanwendungen durch berufsmäßige 
Anwender auf landwirtschaftlichen Flächen 
die Abdrift zu verringern. Zum Schutz nicht 
zur Zielgruppe gehörender Landpflanzen 
grundsätzlich erforderlich sind ein nicht 
besprühter Pufferstreifen innerhalb des 
Feldes mit einer Breite von mindestens 5 bis 
10 m ab der Feldgrenze abhängig von der 
speziellen Verwendung sowie 
abdriftreduzierende Düsen, die die 
Sprühnebelabdrift um mindestens 75 % 
verringern, oder sonstige 
Risikominderungsmaßnahmen mit 
gleichwertiger Abdriftreduktion, es sei 
denn, eine für die spezifische Verwendung 
des Pflanzenschutzmittels durchgeführte 
Risikobewertung hat ergeben, dass solche 
Risikominderungsmaßnahmen nicht nötig 
sind oder eingeschränkt werden können, da 
keine unannehmbaren Risiken durch 
Sprühnebelabdrift bestehen.

Außerdem können die Mitgliedstaaten bei 
der Erteilung von Zulassungen 
Überwachungsanforderungen festlegen, um 
die Überwachung gemäß den Richtlinien 
2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (**) und der Richtlinie 
2009/128/EG zu ergänzen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
die Glyphosat enthalten, in den in 
Artikel 12 Buchstabe a der Richtlinie 
2009/128/EG aufgeführten bestimmten 
Gebieten minimiert oder verboten wird.
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14/14 Der Antragsteller übermittelt der 
Kommission, den Mitgliedstaaten und der 
Behörde innerhalb von drei Jahren ab dem 
Geltungsbeginn eines vom Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel 
und Futtermittel gebilligten Leitfadens 
bestätigende Informationen zu den 
möglichen indirekten Auswirkungen auf die 
Biodiversität durch trophische 
Interaktionen.“

(1) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind in dem Bericht im Hinblick auf die Erneuerung enthalten.

(*) Durchführungsverordnung (EU) 2023/574 der Kommission vom 13. März 2023 mit ausführlichen Vorschriften für die Ermittlung unzulässiger Beistoffe in Pflanzenschutzmitteln gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 75 vom 14.3.2023, S. 7).

(**) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 
vom 22.12.2000, S. 1).
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